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lament, die Vorlage an die veränderten
Umstände, verursacht durch die

Wirtschaftskrise, anzupassen. Hier erläutert
der IV-Chef, Alard Du Bois-Reymond, wieso
eine Zusatzfinanzierung für die Sozialwerke

unabdingbar ist und was zur Sanierung

der IV weiter geplant ist.

Der Bundesrat hat die Abstimmung über
die vorübergehende Erhöhung der
Mehrwertsteuer zugunsten der Invalidenversicherung

(IV) verschoben und damit - den
Reaktionen nach zu schliessen - viel
Ratlosigkeit verursacht. Für die IV ist es jedoch
nicht entscheidend, ob ein paar Monate
früher oder später darüber abgestimmt
wird, das Wichtigste für sie ist, dass der

eingeschlagene Weg mit dem nachhaltigen
Sanierungsplan nicht verlassen wird. Die IV

steckt zurzeit in einer Krise, in der schwierigsten

Phase ihrer bald 50-jährigen
Geschichte. Ein Schuldenberg von 13

Milliarden Franken und jährliche Defizite von
rund 1,5 Milliarden Franken lassen sich
nicht mit Abstimmungstaktik und populistischer

Rhetorik beseitigen, sondern es
braucht ein Bündel von durchdachten und

aufeinander abgestimmten Massnahmen,
die den Turnaround der IV ermöglichen. Der

Sanierungsplan von Bundesrat und Parlament

entspricht den üblichen Massnahmen

einer Unternehmenssanierung.

Breit angelegte Fehlentwicklung

Ursache für die bedrohliche Situation der

Invalidenversicherung ist ein ungebremster
Anstieg der Anzahl Rentnerinnen und

Rentner während rund fünfzehn Jahren.
Insbesondere die Zahl von Personen, denen

aus psychischen Gründen eine IV-Rente

zugesprochen wurde, nahm in dieser
Periode stark zu. Der Rentenbestand stieg
in diesem Zeitraum um 50 Prozent. Die

Ausgaben für Renten machen mit über 6,5
Milliarden heute über zwei Drittel der Kosten

der IV aus. Damit eines vorweg klar ist:
diese zusätzlichen Rentner sind nur zu

einem sehr kleinen Teil jene
berühmtberüchtigten IV-Betrüger, von denen so

gerne und ausführlich berichtet wird.
Leider, muss man fast sagen, denn in dem

Falle wäre das Problem der Invalidenversicherung

mit ein paar zusätzlichen Detektiven

relativ einfach zu lösen. Die markante

Zunahme der Anzahl Renten spiegelt
vielmehr eine breit angelegte Fehlentwicklung,
für die viele verschiedene Akteure die

Verantwortung tragen und die entsprechend
schwierig zu korrigieren ist.

Arbeitgeber, Sozialhilfebehörden, Ärzte,
Politiker und nicht zuletzt die Versicherten

selbst waren sich über Jahre darin einig,
dass eine Rente der Invalidenversicherung
eine sozusagen „elegante" Möglichkeit
bietet, einen ansehnlichen Teil von
vertrackten, meist multikausalen Problemsituationen

auf eine rein rein medizinische
Dimension zu reduzieren und auf diese
Weise aus der Welt zu schaffen. Die

Invalidenversicherung trägt Verantwortung
dafür, dass damals nicht unmissverständ-
lich aufgezeigt und nicht versucht zu

haben, rechtzeitig Gegensteuer zu geben.

Ein dreiteiliges Ganzes

Gefragt ist nun eine Strategie, die dieses
Problem beseitigt, den finanziellen Kollaps
des AHV-Fonds (der die Defizite der IV

trägt) verhindert und die IV auf eine

gesunde neue Basis stellt. Der Sanierungsplan

von Bundesrat und Parlament gewährleistet

das. Er besteht aus drei Teilen, die

ineinander verzahnt sind und zusammengehören.

Der erste Schritt - die 5. IV-Revi-

sion - hat die Zustimmung des Souveräns
erhalten und befindet sich seit Januar 2008
in der Umsetzung. Über den zweiten Schritt
- die befristete Zusatzfinanzierung - soll
noch in diesem Jahr abgestimmt werden.
Für den dritten und langfristigen Schritt -

die 6. IV-Revision - hat der Bundesrat im

September 2008 die Stossrichtung
bestimmt. Würde nun aus kurzfristigen,
konjunkturpolitischen Überlegungen eines

dieser Elemente, eben die Zusatzfinanzierung,

aufgeschoben oder gar herausgebrochen,

dann bliebe zwangsläufig ein Teil des

gravierenden Problems ungelöst und die

nachhaltige Sanierung der IV eine Illusion.

Zum ersten Schritt, der 5. IV-Revision:

Hauptstossrichtung dieser Reform ist, dass

weniger Personen neu in das IV-Renten-

System eintreten. Die IV beurteilt den

Rentenanspruch restriktiver und bietet gleichzeitig

Leistungen, welche die berufliche
Eingliederung fördern. Bei den Frühinter-
ventionsmassnahmen wird bewusst darauf

verzichtet, das Amalgam von medizinischen,

sozialen und beruflichen Problemen

aufzulösen und zu versuchen, die
Zuständigkeiten der Sozialwerke sauber festzulegen.

Nur so kann die matchentscheidende

Geschwindigkeit erreicht werden,
um die versicherte Person noch im
bestehenden Arbeitsverhältnis zu halten. Für die

Invalidenversicherung zahlt sich diese

grosszügige Förderung der Eingliederung

aus, weil dadurch IV-Renten verhindert
werden können.

In Kürze
Gefahr fürs Gehör

Diabetes verursacht viele Folgeschäden
wie zum Beispiel schlechte Wundheilung,
Nierenschäden oder Erblinden. Auch

Schwerhörigkeit kann eine Folge der
Zuckerkrankheit sein. Das ist das Resultat

einer Studie mit über 5*000 Personen aus
den USA. Diabetiker hatten ein doppelt so

hohes Risiko für Hörschäden. Das Risiko

für Folgeschäden lässt sich aber stark
mindern, wenn die Blutzuckerwerte gut eingestellt

sind. Dafür braucht es nicht immer
Medikamente. Bei Typ-2-Diabetes helfen
oft schon Abspecken, regelmässige Bewegung

und eine gesunde Ernährung mit lang

sättigenden Vollkornprodukten, viel
Gemüse und Obst.

Keine Gottesdienste mit
Gebärdensprachübersetzung mehr im Offenen
St. Jakob in Zürich

Am 1. Februar 2009 fand zum letzten Mal in

der City-Kirche St. Jakob in Zürich ein
Gottesdienst mit Gebärdensprachübersetzung
statt. Nach Auskunft von Pfarrer Anselm

Burr sind die insgesamt sechs
Gottesdienste mit Gebärdensprachübersetzung,
die im Rahmen eines Pilotprojektes von

September 2008 bis Februar 2009 immer

am ersten Sonntag pro Monat stattgefunden

haben, lediglich von einem bis zwei

gehörlosen Menschen insgesamt besucht
worden. Das Bedürfnis nach diesem

Angebot sei eindeutig zu tief, als dass eine

Fortsetzung des Projektes Sinn machen

würde, erklärte Anselm Burr sonos am 29.
Januar 2009.

Erste Miss-Wahl für Behinderte in der
Schweiz

Im November 2009 wird die erste Miss
Handicap gewählt. Die erste Wahl der Miss

Handicap in der Schweiz soll zeigen, dass

junge Frauen mit - und nicht trotz - einer
Behinderung attraktiv sein können.
Teilnehmen können Frauen zwischen 18 und 30
Jahren mit einer Körper- oder Sinnesbehinderung.

Initiantin und Projektleiterin ist die

Berner Event-Managerin Michelle Zimmermann,

die mit einem seltenen Gendefekt
der Haut (Epidermiolysis Bullosa dystrophia)

geboren worden ist. Informationen:

www.misshandicap.ch.



Mehr Hörgeräte - Im Trend liegen vor
allem Billiggeräte

In der Schweiz sind im vergangenen Jahr

7i'7i5 Hörgeräte verkauft worden. Das

sind 7,5% mehr als noch 2007. Gemäss

Branchenverband „hörenschweiz"
begnügen sich aber immer mehr Schweizer mit

Billiggeräten, die vollständig von AHV/IV
bezahlt werden. Die Eidg. Finanzkontrolle
(EFK) hat festgestellt, dass die Zahl
verkaufter Hörgeräte zwischen 1995 und 2005
bereits um 75% geklettert ist, während die

Preise um 4% stiegen.

Innovationspreis für Phonak-Projekt

Der Innovationspreis 2008 der Stiftung zur
Förderung und Unterstützung technologieorientierter

Unternehmen Rapperswil„
(Futur) geht an das Projekt „Loco - Akustische

Störgeräuschebefreiung von
Hörgeräten" des Stäfner Unternehmens
Phonak AG. Der Preis ist mit io'ooo
Franken dotiert. Zusammen mit der
Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) hat
die Phonak ein neues Verfahren zur Reduktion

von Störgeräuschen bei Hörgeräten
entwickelt. Die Phonak hat laut einer

Medienmitteilung der HSR auf das
Verfahren bereits ein internationales Patent

angemeldet und bereitet den Einbau von
Loco in ihre Hörgeräte vor.

www.signtime.tv

Seit 12. Januar 2009 ist ein neuer Internet-
Fernseh-Sender in Österreichischer

Gebärdensprache online. Im Programmangebot
sind aktuelle Nachrichten, Reportagen
über gehörlose Persönlichkeiten, Wissenswertes

zu Kultur, Bildung etc. wie auch

Horoskope, Promi-Klatsch und Tratsch.

Die bisher erreichten Reduktionen bei den

Neurenten sind spektakulär. Sie wurden im

Vergleich zum Höchststand im Jahr 2003
um fast 40 Prozent reduziert. Aber selbst
mit einer so drastischen Veränderung kann

die Situation der Invalidenversicherung
nicht kurzfristig bereinigt werden. Im

Durchschnitt bezieht ein IV-Rentner

während beinahe zwanzig Jahren eine

Rente, d.h. eben auch, dass die volle
Wirkung der 5. IVG-Revision erst in zwanzig
Jahren eintreten wird. Die Arbeitslosenversicherung

und die Sozialhilfe reagieren im

Vergleich dazu sehr schnell, dort würde
eine vergleichbare Reform ihren vollen
Effekt bereits nach zwei bis vier Jahren
entfalten. Zusätzlich wurden mit der 5. IV-Revi-

sion Sparmassnahmen realisiert, die
schneller wirken: Zusatzrenten und

Karrierezuschläge wurden gestrichen, die

Betrugsbekämpfung wurde konsequent
verstärkt. Diese Politik der Nulltoleranz
beim IV-Betrug wird nur wenig zur finanziellen

Sanierung beitragen (schätzungsweise

10 bis 20 Millionen Franken), ist aber

trotzdem sehr wichtig, um verlorenes
Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen.

Wir rechnen damit, dass die 5. IV-Revision

langfristig etwa 0,5 Milliarden Franken pro
Jahr einspart. Damit kann verhindert
werden, dass das Defizit der IV Jahr für Jahr

immer grösser wird; mit den Einsparungen
der 5. IV-Revision kann die Anpassung der

Renten an Inflation und Lohnentwicklung
finanziert werden. Das Defizit der IV wird
also auf dem heutigen Niveau von rund 1,5

Milliarden Franken pro Jahr stabilisiert.

„Überbrückungskredit"

Der zweite Schritt umfasst die befristete
Zusatzfinanzierung. Die vom Parlament
verabschiedete Vorlage sieht vor, dass für die

Jahre 2010 bis 2016 die Mehrwertsteuer um

0,4 Prozent erhöht wird und der Bund in

dieser Zeit die Zinskosten übernimmt.

Gleichzeitig mit der Finanzierung wird ein

eigenständiger, von der AHV unabhängiger
IV-Fonds geschaffen. Damit wird erreicht,
dass die Defizite der IV sofort
verschwinden, auch wenn die Sanierungs-
massnahmen erst langfristig voll greifen
können. Die befristete Zusatzfinanzierung
ist also so etwas wie ein Überbrückungskredit

für die Sanierungsphase und schützt
die erste Säule der Sozialversicherung vor
einem drohenden Zusammenbruch. Ohne

sie werden die flüssigen und verwertbaren
Mittel des AHV-/IV-Fonds schon im Jahr

2010 unter die Alarmschwelle von 50
Prozent seiner jährlichen Ausgaben fallen.
Ohne Zusatzfinanzierung wären die Mittel
des AHV-Fonds gemäss neuster Schätzung
in weniger als zehn Jahren so weit
aufgebraucht, dass er nicht mehr in der Lage

wäre, alle laufenden AHV- und IV-Renten zu

bezahlen. Gerade in einer Rezession darf
die Stabilität der ersten Säule nicht
gefährdet werden.

Wollte man die Sanierung der IV ohne
diesen Überbrückungskredit durchziehen,
müssten 40 Prozent der IV-Leistungen
gestrichen werden. Das wäre sozialer
Kahlschlag auf dem Rücken der Schwächsten
der Gesellschaft. Alle bisherigen
Abstimmungen über die Invalidenversicherung

Jahreseigebnis der IV (in Millionen Franken)

1000

0

-1000

-2000

-3000

Sanierungsplan - Schritt 3:6. Revision-
Nominell

Ausgeglichene Rechnung
Sanierungsplan - Schritt 2: '

IV-Zusatzfinanzierung

Ohne Sanierungsplan - Stand Botschaft 5. Revision

-4000 1 f"! 1 i
'

1 1 1 1 i 1 1 1

2002 04 06 08 2010 12 14

Quelle: BSV

1 T 1 1

16 18

NZZ


	In Kürze

